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300M.Belohnung.
Im Laufe der letzten 2 Jahre

sind ans einem Nachlasse Nicolas-
stvahe 22 dahier eine größere An¬
zahl Rchgchörne entwendet worden,
darunter viele Abnormitäten.

Für die Beibringnng von sicheren
Beweisen , welche die Ergreifung
«nd Bestrafung des Thäters ermög¬
lichen , ist Seitens eines Interessen¬
ten eine Belohnung bis zu 30 « Mk.
ausgesetzt.

Es wird nm Nachforschnngen
»mV Nachricht zu 3 . I . »78 01
ersucht . F 259

Wiesbaden , den 8 . März 1901.
König !. Erster Staatsanwalt.

Polizei -Berordnnng.
Auf Grund der §§ 6 , 12 und 13 der Vcrord

nmi (t vom 20 . Sept . 1867 und auf Grund de:
§§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemein!
LaiidesvermaUung vom 30 . Juli 1583 wird mitci
Aushebung der Polizei - Lcrordnunge » von
16 . Februar 1875 und vom 24 . Sevt . 1897 mi:
Zustimmung des Bezirksausschusses für den Um
fang der Regierungsbezirks Wiesbaden mit Air
»ahme des Polizeibezirks derStadtFrankfnrta . M
Folgendes verordnet:

8 1. Bei der Beförderung von Schlacht - »nt
Handelsvieh ist jede brutale Behandlung bei
Thiere verboten , insbesondere das Hetzen vo:
Hunden ohne Maulkörbe auf dieselben , heftige«
Zerren au den Leilscilen , Prügeln mit Knüttel,
oder Stoßen mit Fausten und Füße » , Einknickei
des .Schwanzes bei Großvieb , Tragen des Go
flugeis an den Hälfen oder Beinen.

. , 8 2 . Bei Transporten mittelst Fuhrwerkt
dürfen nur solche Thierc geknebelt iverden . welch!
bei freier Bewegung ihrer notorische » Böswiüigkeii
Wegen die öffentliche Sicherbcit gefährden könnten

Kleinvieh und Geflügel dürfe » nicht gekncbcl
Werden.

8 3 . Die zum Transport bcnntzteu Fuhr-
Werke, Käfige , Behältnisse pp . sind durch genügcnl
hohe Teilen - »nd Rückwände , oder durch an!
Latten , Flechtwerk oder Netzen gefertigte , eiin
reichliche Luftzufuhr gestattende Decken derart eim
zurichtcn , daß ein Entweichen der zu transpor
litenden Thiere anSgeschlossen ist . Auch muß ihi
Bodenoelag soivie die unterste Seitcnwnndvev
rleidling eben und so dicht sein , daß eine Bo
schädignng der Thiele durch die Wagenräder odel
ein Einklemmen irgend welcher Körpcriheiie dev
selben nicht Vorkommen kann.

Zudem müssen vorgenannte Transportmittel
so geräumig sein , daß die Thiere ohne gepreßi
oder gescheuert zii werden nebcnrinalider bcqueir
liegen können.

Im Allgemeinen kann 1 gm Grundfläche aus
je drei mittelgroße Saugkälber , oder drei Schwein«
ini Gewichte bis zu je 100 Kilogramm , oder sieben
Läufer bezw . Springer oder neun Ferkel , oder drei
Schafe in der Wolle , oder vier geschorene Schaft
gerechnet werden.

8 4 . Soiveit starre Ileberdachnugen bei
Trairsportwagcii , Käfige , Behältnisse pp . verwendet
werden (also auch bei sogenannte » Etagenwagcn ),
inusscu dieselben so hoch angebracht sein , daß dit
»i gewöhnlicher Haltung stehende » Thiere nock
einen wenigstens handbreiten Spielraum über fick
haben.

8 5 . Beim Ein - und Ausladen sind die Thier«
zu heben , nicht zu tversen.

- Für geknebeltes Vieh (§ 3) , sowie für Kälbei
nnd Schweine ist eine starke Unterlage aus Stroh.
Torf , Sägefpänk », Gcrberlohe , Sand oder dergl.
zu bschaffen.

Die Köpfe der Thiere dürfen nicht vom Fuhr¬
werk h- rabhaugen.

Schubkarren oder Säcke dürfen als Trans¬
portmittel nicht verwendet iverden.

8 6 . Ein gemeinschasllicher Transport von
Schweinen mit anderem Kleinvieh darf nur in der
W/E crfoweii , daß beide Thiergattnngeii durch eine
oefesvgte Scheidewand von einander getreniit sind.

. § 7. Bullen müssen bei allen Transporten
nnt einem Nafeiiriiige und einer Blende (Kappe)
k.° ' ? -" Ai,aen versehen und a » den Füßen in
üblicher Weise gefesselt lverde », um das Durch¬
gehen zu verhüten.
„. ieden 18 Monat « und darüber alte»
Biillfii stiid wenigstens zwei kräftige Transporteure
|ti stellen.
. 8 . Der Fußtransport von Kälbern » Itter
t Wochen ohne Begleitung ihrer Mütter ist ver¬löten.

8 9. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Aiioüiiiungen werden , soweit sie nicht auf Grund
des Strafgesetzbuches eine höhere Strafe nach sich
»>ehcn , mit Geldbuße von 1 bis 30 Mark oder
Verhältnißmäßlger Haft bestraft.

8 10 . Diese Polizei -Verordnung tritt 1 Monat
nach ihrer Berkündignng in Kraft.

Wiesbaven , den 7 . Dezeniber 1900.
Der Kgl . Regierungs -Präsident . JnVertr . : Bake.

Vorstehende Polizei -Verordnung bringe ich
hiermit zur allgemeinen Kenntluß . *

Wiesbaden , den 15. Januar 1901.
Ter Polizei -Präsident . K . Prinz b . Ratibor«

Dienstag, den 12 . Marx.

Bekanntmachung,
betreffend daö Musterungsgeschäst für liiOt.

Das diesjährige Miisterungsgeichäft ini Ltadt-
kreise Wiesbaden fiubet am 15 . , 10 . , 18 . ,
1» . , 20 . , 21 . , 22 . , 23 . , 25 . , 20 ., 27 . « Nd
28 . März statt.

Es koinmcn zur Vorstellung:
Ain 15 . März : Jahrgang 1870 Buchstabe 21 . bis

eiiiichließlicli G.
Am 16 . März : Jahrgang 1870 Buchstabe H . bis

einichließlich N.
Am 18 . März : Jahrgang 1870 Buchstabe O . bis

einichließlich Z.
Am 19 . März : Jahrgang 1880 Buchstabe 21 . bis

ciuschlikßiich G.
Am 20 . März : Jahrgang 1880 Buchstabe H « bis

ciiijchiicßlich M.
Anl 21 . März : Jahrgang 1880 Buchstabe N . bis

einschließlich V.
Am 22 . März : Jahrgang 1880 Buchstabe W . bis

einschließlich Z.
und vom Jahrgang 1881 Buchstabe A . bis

einschließlich T.
Am 23 . März : Jahrgang 1881 Buchstabe E . bis

einschließlich I.
Am 25 . Mäiz : Jahrgang 1881 Buchstabe K . bis

einichließlich P.
Am 26 . März : Jahrgang 1881 Buchstabe R . bis

einschließlich Z.
Am 27 . März : Berbaiidliiiig sämmilicher Gesuche

um Befreiung derjeiilgen Militär¬
pflichtigen vom Militärdienst,welche
(eit dem 15 . März gemustert
worden sind.

Am 28 . März findet die Loosnng , sowie die
Begutachtung etwa cingegaiigener
Zurückstellungsgeiuche vvii Mnnn-
ichaftcn der Reserve , Marinc-
reserve , Landivehr , Seewehr,Ersatz-
rescrve , Mariiie -Ersntzreierve und
ausgebildeter Landstiirmpflichtiger
zweiten Aufgebot « statt.

Für die » ichterschienciie » Militärpflichtigen
wird durch ei» Mitglied der Ersatz -Commission ge-
loost . Gesuche um Befreiung bezw . Zurückstellung
Militärpflichtiger wcgeii häuslicher Verhältnisse
müssen , soseru dies nicht icho» geichcheu ist, unver¬
züglich an den Magistrat hicrselbsteingereichl werden.

Diejenigen Angehörigen (Eltern und Brüder
über 16 Jahre ), ivegen deren cve» t. Erwerbs-
nnfälügteit die Befreiung bezw . Zurück¬
stellung einesMililärpflichiigeu beanlragrworden
ist, müssen bei der Verhandlung der Reclamalio»
am 27 . März zugegen oder, im Falle sie durch
Krankheit am persönlichen Ericheine» verhindert
sind , durch ärztliches 2lttcst cnlfchnldigt fein , da
fonft JCcinc Berücksichtigung statlfiiidcn kann.

Ist ein solches Attest vo » einem nicht amtlich
angestellten Arzt allSgesertigt , so muß es aiiltlich
beglaubigt fein.

Die Militärpflichtigen haben sich an den
betreffende » Tage » pünktlich um 7 '/- Uhr
Morgens im Saale des Hanfes Ltift-
strasie 1 , „ Zu den drei Kaisern " , in
sauberem Anzüge , mit eine, » reinen Hemde
bekleidet und sauber gewaschen der Ersatj-
Commission borzustelle «».

Innerhalb llnd ailßcrhalb des Miistcrungs-
lokalcs haben die Militärpflichtigen lvährend der
Dauer des Geschäfts sich ordnungsuläßig und an¬
ständig zu betragen » nd jede Störung des Geschäfts
durch Trunkenheit , Widersetzlichkeit , unerlaubte Ent¬
fernung , uilnöthiges Sprechen , sowie ähnliche Un-
gehörigkeiten zu vermeiden . Dar Rauchen ist beit
Militärpflichtigen während der Abhaltung des
Musternngsgeichästs verboten.

Zuwiderhandlungen gegen diese Ver¬
ordnung werde » auf Grund des 8 3 der Polizei-
Verordnung vom 27 . Juli 1898 mit Geldstrafe
bis zu 80 Mk . , ini Ilnvermögeusfallc niit ver-
hältnißmäßigcr Haft bestraft.

Unpünktliches Erscheinen , Fehlen ohne
genügenden Entschuldigungsgrund , wird,
loser » die betreffeudeu Militärpflichtigen nicht
dadurch zugleich eine härtere Strafe verwirkt
haben , nach 8 26 ad 7 der Wchrordiiung vom
22 . November 1888 , mit Geldstrafe vis zu
30 Mark oder Haft bis zu drei Tagen bestraft.

Außerdem könueu ihnen von den Ersatzbehördeii
die Vorlheile der Lodsung entzogen iverden.

DieMilitärpflichligen der ältere » Jahrgänge,
welche im vorigen Jahre oder früher geloost haben,
haben ihre Loosungsscheine miizubringen . *

Wiesbaden , den 13. Februar 1901.
Der Civilvorsitzkttde

der Ersatz -Commission Wiesbaden Stadt.
_ K. Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung.
Aus Anlaß des von mehr als einem Drittel

der betheiligteu hiesigen Geschäftsinhaber gestellte»
Anlrages auf Emsüyriiiig des 8 - Nhr - Laden-
schluffes für die Stadt Wiesbaden nach 8 139 k
Abs . 1 der Gewerbe -Orbnnug , iu der Fassung des
Gesetzes vom 30 . Juni vor . Js ., fordere ich hier¬
mit in Gemäßheit des 8 139 t Abs . 2 der Gewerbe-
Ordnung , in der Fassung des vorbenanitten Ge¬
setzes , im Aufträge des Herrn Regierungs-
Präsideutci ! zu Wiesbaden , alle Inhaber offener
Verkaufsstellen am hiesigen Platze zur Aeußerung
darüber öffentlich aus , ob sie für oder gegen die
Einführung des vorbezeichueteu Ladenschlusses sind.

Für die Abgabe dieser Aenßermigen , welche
mündlich oder schriftlich bei den zuständigen
Polizei -Revieren (nicht bei der Kgl. Polizci-
Direclio ») zu erfolgen haben , wird eine Frist von
2 Wochen festgesetzt. *

Wiesbaden , den 27. Februar 1901.
Der Polizei -Präsident . K « Prinz v . Ratibor.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des KaualnetzeS der Stadt Wiesbaden.

Tie 88 10 und 11 des Ortsstatuis vom
11 . April 1891 , betreffcnd Nenkanalisatioii , werden
ans Grund de« Beschlusses der Sladtverorducteu-
Persanimlung vom 6. Juli — 5. Oktober — 1900
ansgehobkii . Dagegen greisen folqciideBestimmuugen
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke , die » ach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften au die städtische»
Kanäle bereit « angeschlossen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen , ist als Bergiitnng für die
Beiintziiiig de? städtischen KaualnetzeS eine Gebühr
an die Sladtkassc zu entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die Gebühr Ivird fällig:
a ) für bisher an dar städtische Kanalnetz ent¬

weder gar nicht oder doch nicht den polizei¬
lichen Vorschriften enisprechend angeschlosscue
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeitcn,

b ) für bereit « augeschlosseueGrundstücke , sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstücks ganz oder theilweise erneuert
oder einer Veränderung iinterzoge » werden,
zu deren Ausführung die baupolizeiliche Ge¬
nehmigung cingeholt werden muß . Dabei
ist cs ohne Belang , ob die Einmündung in
den Straßenkaual an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83-
Betrag nnd Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der
Stratzciiirontlängc des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den laufenden Frontineter 25 Mk.
Bei Eckgrnndstücken und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet . Für Grundstücke , welche an mehr
als zwei Straßen , oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu sein , an zwei Straßen liegen , werde » die
Straßeiifroittlaiigcn zusammcngcrechnet , doch ist der
Magistrat berechtigt , im Einzelfall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zu lassen.

Ist die Straßenseont geringer als die Haur-
ftont , so beniißt sich die Gebühr nach der Länge
der Hanssroitt.

Für Grundstücke in d : n Landhausqnartieren
soll jedoch die Gebühr bei engränmiger Bebauungs¬
weise mindestens 400 Mk ., bei weitrünmiger Be-
bauungswcise mindestens 500 Mk . betragen , auch
wenn 'weder die Hans - noch die Straßensronl das
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen . Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintheilung und Bezeichnung ini Stockbnch
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend . Es ist vielmehr die ganze Front der
thatsächlich mit den , zu eniwässernden Gebäude
wirihschasliich znsamincnhängendcn Liegenschaft,
einerlei , ob solche mehrere Gruiidstücksnummern
trägt , oder nicht , nnd ob dieselbe ans Hof , Garten,
Park oder andere » Flächen besteht , maßgebend.

Wird die Frontlänge einer beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert , daß
ein Nachbargrnndstück , für welches noch keine Ge¬
bühr entrichtet ist, wirthichaftlich mit ihm vereinigt
wird , so erweitert sich die Zahlungspflicht nach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von der Gebühr sind diejenigen Grund¬
stücke oder Grnndstückrtheile , für die ein Beitrag
zu den Kosten der Grnndstückscntwässernng nach
den bisher geltenden statuarischen Bestimninngen
oder ans Grund besonderer Vereinbarung bereit*
geleistet worden ist. 8 5.

Haftbarkeit.
Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr

im Stockbuche eingetragenen Eigenthümer de«
Grundstück « hasten der oder die Rechtsiiachiolaer
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dein Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 st.
des Commniialadgabengesetzer bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 7.
Diese » Ortsstatut tritt mit demTage der Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Wiesbaden , den 18. Dezember 1900.

Der Magistrat.

Vorstehendes , vom Bezirksausschuß hier ani
28 . Januar 1901 genehmigter Ortsstatut wird
hiermit zur öffentlichen Kcmttniß gebracht . *

Wiesbaden , den 12. Februar 1901.
Ter Magistrat , v . Jbcll.

Bekanntmachung.
HierwohnhasteHandwerksmeister , welche

geneigt sind , arme Knaben ev . gegen eine ans dem
Stadtarnien - bezw . Centralwaiseufondr zu zahlende
Vergütung in die Lehre zu nebnien , wollen sich
unter Angabe ihrer Bedingungen bei der städtischen
Armenverwaltting , Rathhaus , Zimmerl ! , melden . *

Wiesbaden , den 1. Februar 1901.
Der Magistrat. — Arincuverwaltuna. Mangold.

1901.

Bekanntmachung.
Nachdem die Liste zur Abgabe der Aeußerung «!«

für . oder gegen die Errichtung einer Zwangsinnung
für das Tüncher -, Stuckateur - und Lackirergewerbe
nach Ablauf der festgesetzten Frist geschloffen worden
ist, liegt dieselbe werkläglich in der Zeit vom 4 . bis
18 . März l . I . einschließlich von Vormittags 8 bis
Mittags 1 Uhr im Rathhausc , Zimmer No . 9, zur
Einsicht und Erhebung etwaiger Einsprüche der
Betheiligteu offen.

Einsprüche , welche nach Ablans der Frist an¬
gebracht werden , bleiben unberücksichtigt . *

Wiesbaden , den 27. Februar 1901.
Der Commissnr.

In V -rtr . : Mangold , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Ter in der Richtung der O «a » icnstraßc zwischen

Kaiser -Friedrich -Ring »nd Alexandrastratze hin»
ziehende Feldweg ivird wegen Pflasterung des
Znfahrtweges z»r Giitenbcrgschiile von Montag,
den 11 . d. M . , ah — während der Dauer der
Arbeiten — für den öffentlichen Fuhrverkehr gesperrt.

Wiesbaden , den 8. März 1901. *
Der Oberbürgermeister . In Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde-

beschlnsscS vom 29 . Mai 1893 , in der durch die
Beschlüsse des Gemeiiideratbs vom 6 . nnd des
BürgerauSschusscs vom 21 . November 1890 , sowie
des Bezirksausschusses vom 21 . Noveniber 1890
geiicbmigteii veränderten Fiissnng , mit dem Bemerken
zur Keiiittniß gebracht , daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß tz 14 des Gesetzes
vom 9. März 1889 für jeden Uebertrctiingrsall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk . oder mit Haft
bestraft werden.

8 l . Innerhalb des Genieindebezirkes der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren , Kühen , Rindern , Schweinen , Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig , als das nicht gewerbsmäßig betriebene.
Schlachten , nur in der städtischen SchlachthauS-
aniage vorgenomnien werden . Ausnahmsweise kann
nur ' den Bewohnern entlegener Gehöfte , z. B.
Adamsthaler Hof , Fasanerie . Platte u . A . auf
besonderen Antrag durch den Gemeinderath gestattet
werden , das Schlachten für ihren Bedarf (Hcms-
schlachten ) auf dem Gehöfte vorzitnehmen.

Wenn ein Thier ( Satz 3 des 8 1) außerhalb
der Schlachthausanlage durch Beinbruch , Lähmung,
schwer« Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
»nd der Transport zu Wagen unaiirjübrbar ist,
so kann dasselbe , wenn ein approbirtcr Thierarzt
die Nothivendigkcit einer sofortigen Abschlachtung
bescheinigt , in dem Gehöft getödlet » nd die Aus»
schiachtnng vorgenomnien werden . Von der erfolgten
Schlachtniig ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über dieNothweudigkeit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachtbausverwaltung und dem
Accise-Jnsvector alsbald Anzeige zu erstatten . Das
aeichlachteie Tbier einschließlich der Kcweidc muß
bi« zur Anknnst des Schlachih .uik -DircctorS oder
dessen sachverständigen Vertreter « aufgehoben werden,
welcher nach stattgehabter Besichtigung über die
Verwendbaikeit des Fleischer entscheidet , wie wen»
die Schlacktnng in dem Schlachthause statt»
aefuiiden hätte . *

Üviesbadcn , den 1. März 1901.
Der Magistrat.

Bekannt,nackinttg.
In der Polizeiveroldming vom 12 . März 1884,

13. M!ai und 29 . August 1893 ist U. A . Folgende-
bestimmt:

8 1. Montags , Mittwochs nnd Freitags in
jeder Woche findet in der Schlachthaus -Anlage und
zwar auf dem Platze zwischen dem Groß - und
KleinvichstaUe daselbst , Viehmarkt statt . Fällt ans
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag , Io wird
der Viehmarkt an dem daraus folgenden Tage
abgebalten.

8 3 . Der Viehmarkt für Großvieh beginnt
nm 11 .80 Uhr VorniittagS , derjenige für Kleinvieh
(excl . Zuchlschwciue ) nur 11 Uhr Vormittag « uiiv
derjenige für Zuchtschweine mit 8 Uhr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß d :S Marktes ist der
Verkehr mit Lieh allein aus die Schlachthaus-
Anlage beschränkt . In der Stadt oder der Stadt»
gemarkung ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Diarktcs in der Schlachtbaus -Anlage verbot «» .
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute auch
unter sich keinen Lichhandel betreiben.

8 5 . Nach Schluß des Marktes , um 1 Uhr
Nachmittaar , fleht cs Jedem frei , das ans dem
Markt aufgetriebene Vieh dorten ferner scilzuhalten
und dasselbe mit Nnsiiabme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbrinaen.

8 6 . Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus -Anlage verkaufen . Es ist untersagt,
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausche « in die Stadt zu bringen.

8 9 . Ans den Tstarkt darf nur gesundes Vieh
gebriicht werden . Es unterließt altes zum Markt
gebrachte Vieh der voUzeilichen Beschau (csr . 8 17
des ReichS -Pichsenchcngcsctzes vom 23 . Juni 1880 ).

8 11 . Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafe » veiwirkt sind , werden
Uebertretüngen dieser Vorschriiten mit Geldbuße
bis zu 9 Mk . und im Falle des Unvermögens mit
Hast bis zu drei Tagen bestraft . *

LSiesbade» , den 1. März 1901.
Der Magistrat.
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Bekauntmachnng.
Samstag, dt» 1«. März ds. IS ., Vor¬

mittags 11 tthr , soll da» Ecke der Druden-und
Seerobenstraße belcgene städtische Gebäude, ale
Bauplatz, mit einem Flächeninhalte von ca. 4 a
lljlb  qm im Rachhaust hier, auf Zimmer No. 56,
öffentlich meistbietend versteigert werden. Beding¬
ungen und eine Zeichnung liegen im Rathhausc
auf Zimmer No. 61 Vormittags zur Einsicht aus.

Wiesbaden, den 22. Februar 1901. *
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Von den Feldwegen im District Grub und

Tliorberg(zwischen Neroberg- und Lanzstraße)
sollen die auf der Zeichnung mit Stockbuch-No.
ÖXacöxad oa ab ac
8711. 8711, 8709, 8709 lmb  8709 "-Zeichneten

Theile eingezogen werden.
Die» wird mit dem Bemerken zur öffentlichen

Kenntniß gebracht, daß Einwendungen hiergegen
gemäßß 67 der Zust.-Ges. v. 1. 8. 88 innerhalb
einer mit dem8. Februard. I . beginnenden Frist
von 4 Wochen bei dem Magistrate schriftlich einzil-
rcichen, oder zum Protokoll zu erklären sind.

Die Zeichnung liegt während der Vcrmittagü-
Dicnststunden im Rathhausc ans Zimmer No. 51
zur Einsicht au». *

Wiesbaden, den5. Februar 1901.
Der Ober-Bürgermeister. In Verlr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Wittwe der Taglöhners Richard Haase,

Magdalcne. geb. Türk, geboren am 28. Juli 1866
zu Obcrbrccheu, zuletzt Ludwigstraße 10 wohnhaft,
entzieht sich der Fürsorge für ihre Kinder, sodaß
dietclben au» öffentlichen Mitteln unterhalten
werden müsse».

Wir bitte» um Miltheilung ihres Aufenthalts¬orte». *
Wiesbaden, den8. März 1901.
Der Magistrat« — Sirmenverwaltung.

Bekauntmachnng.
Der Fluchtlinienplan für die Erbreiterung

des Grünwegs hat die Zustimmung der Orts-
Polizeibehördc erhalten und lvird nunmehr im
Rathhau», 1. Obergeschoß, Zimmer No.38a, inner¬
halb der Dienststunden zu Jedermann» Einsicht
offen gelegt.
. Dies wird gemäß § 7 de» Gesetze« vom
3. Juli 1875, bctr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen re., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Alan innerhalb einer präciusioischcir, mit dem
8. d. M. beginnenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzudringen sind. *

Wiesbaden, den1. März I9.il.
,_ Der Magistrat. In Vertr.: Frobenirrs.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnpla» für die Districtc Lebcr-

verg, 2. Gewann, sowie Sonuenberg, 1.. 2., 3. und
4. Gewann, hat die Zustimmung der Ortspolizei-
behörde erhalten und wird nunmehr im Rathhans,
1. Obergeschoß, Zimmer No. 88a. innerhalb der
Dienststunden zu Jedermann»Einsicht offen gelegt

«emäß8 7 des Gesetzes vom
8. Julr 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen pp., mit dem Bcmcrkcn hierdurch
bckannt gemacht, daß Einwendungen gegen diese»
Plan innerhalb einer pläclusivische», mit dem
9. d. M. begiuneudcn Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringe» sind. *

Wiksbaden, den4. März 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Frobenius.

Bekanntmachung.
Lieferung von DienstMützc».

Die Li-fenmg von 29 Dienstmützen fü
Bedienstete der Kurverwaltung soll vergeben werden

Lieserungstermin 30. Avril 1901.
Aiigebote mit der Aufschrift„Submission

auf Dienstmützen" sind bis Donnerstag, den
14. März 1801, Vormittags 10 Uhr, ver-
fdjloncn bet der Unterzeichneten Stelle einzureichen.

Bedingungen und Stoffmuster können auf dem
Bureau der Kurverwaltung ciugeschen werden. *

Wiesbaden, den 22. Februar 1901.
_Städtische Kurberwaltnng.

Bekanntmachung.
Kostenfreie oder pr-is-rmäßigt- Badekuren,

Bader int städtischen Badehanse rc. können unbe¬
mittelte bezw. minderbemiitelte Personen, soweit die
hierfür vorhaiidenen Fonds ansreichen, nur dann
erhalten, wenn sie Nachweisen,

1) daß sie einer Badekur dringend bedürfen(ärztliche» Attest),
2) daß sic nicht in der Lag- sind, die Kostez

erner Badelur aus eigenen Mitteln gan
oder th-ilweise zu bestreiten(Bescheinigung
der Ortsbchordc). »-

Wiesbaden, den 26. Februar 1901.
Städt. « rankenhaus-Vcrwattung.

Die Stelle eines 2. Pförtners ist mit dem
1. April er. ue» zu besetzen. Anfattgslohn monatlich
36 Mk. bei vollständig freier Station. Meldungen
mit Zeugnissen sind bis znm 16. März er. an die
Unterzeichnete Stelle zu richten.

Wiesbaden , den 28. Februar 1-001.
Städt . Kranrcnhaus -Verwaltmlg.

Am 1. Lwril c. sind bei»ns 2 Wärterstelte»
zu besetzen. Anfangsaelialt 85 Mk. monatlich bei
freier Station. Meldungen mit Zeugniffcn sind
di» 15. d. M. au uns zu richlen. *

Wiesbaden , den5. Marz 1901.
Städt . Kranrenkans -Berwaltimg.

Berdingtittg.
Die Lieferung des Jahresbcdarf» für 1901

an verzinkten Eimern zu Ernkkasten und
Fettfürigen soll verduugeu werde»,.

Zeichliniigkn uiid VerdinaullgSllntcrlagcn können
während der Vorniittagsdienststundcilim lltathhauie,
Zimmer 'Jh.  57 gcg-n Zahlung von 1 Mk. bezogenwerdeu.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätesten» Montag,
den 18. März d. I ., Vormittags 11 Uhr,
eiuzurcichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
staufiud-n wird. *

Znichlagsfrist: 2 Wochen.
Wiesbaden , den 27. Februar 1901.

Stadtbauamt, Abtb. für Caualisalionsweseu.
Krensch.

Verdingung.
Die Abnahiue der auf den städtischen Lager¬

plätzen im Laute des Rechnungsjahres1901/1902
sich ergebenden Abfälle an Knochen, Lumpen,
Glasscherben, Papier und Alteisen soll ber-
dmigcn meiden.

Verdingititgsuitterlagkn können während der
Vormittagsdienststuitdeu im Slalhhanse, Zimmer
No. 45, ciugeschen und von dort gegen 0,50 Mk.
bezogen werde»,

Poilinäßig verschlossene und mit entsprechender
Anfschrit versehene Angebote sind bis ipätestetir
Dornrerstag , den 14. März 1801, Vor¬
mittags 11 Uhr, einzureichen, zu welcher Zeit
die Eröffniiug der Angebote in Gegenwart etwa
erschienener Bieter stattfindeu wird. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , dm 6. März 1901.
Stadtbauamt, Ablhcilung für Straßenbau.

Richter.

Verdingung.
Die Erneuerung des Slnstriches der

Sltleebänke im Bereiche der. städtischen Bau-
vetwallung für das Rechnungsjahr 1901 soll
verdungen werden.

Die Verditigungsunlerlageii können wahrend
der Vormiltagsdienststundenim Rathhause, Zimmer
No. 45. eingesehen und von dort gegen Zahlung
von 0.50 Mk. bezogen werden.

Vost'iäßig verschlossene und mir entsprechender
Auftcbrift versehene Augcdote sind bis spätesten»
Freitag , den 15. März 1001, Vormittags
11 Uhr, einzureichen, zu welcher Zeit die Er¬
öffnung der Angebote in Gegenwart etwa er-
schieneucr Bieter staitfindcn wird. *

Znschlagsfrtst: 3 Wochen.
Wicsbädeir , den6. März 1901.
Stadtbauamr, Abtheilung für Straßenbau.

Richter.

Bekanntmachung.
Nach erfolgter Gcnchmiguitg Seilen» der

städlischeu Körperschaften werden die jetzt bestehendeu
und für die einzelnen Berbrauckszwecke verschiedenen
Gaspreise mit dem Monat März l. J . attsgchoben
und tritt an deren Stelle vom Monat Aprild.J.
ab, ein einheitlicher GaSprrrs für alle Bcr-
branchszweSe.

Derselbe beträgt in den Verbfauchsmotiateti
April bi« einschließlich Seplcnibcr 12Vs. fürlebm
und 16 Ps. für 1 cbm in den Verbrauchsmonaten
Ocrober dis einschließlich März, wobei der Mindest-
verbrauch für jeden cinzelneu Monat auf 6 ebm
festgeictzt ist.

Die Ausschaltung der hierdurch überflüssig
werdenden Nebengasmesscr erfolgt auf Kosten der
Gaswerksverwaltnng.

Für die Folge ist also nur eine Hauslcilung
berzustellcn, und ist der Gas-Consuineiit in der
Lagc, hinter dem einen Messer an jeder be¬
liebigen Stelle der Leitung jede gewünschte Aende-
rung vornehmen, und Apparate irgend welcher Art
zu allen möglichen Zwecken ohne Weiteres an-
bringcn zu lassen.

Auf die crlvähnteu Vortheile werden die
Jnteresscnlen, insbesondere auch die Architekten und
Bauherren aufmerksam gemacht. *

Wiesbaden , den 14. Februar 1901.
Der Director

der städt. Wasser-, Eas- itnd Eleetricitätswerkc.
Mnchall.

Bekanntmachnng.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen

Kotes werden in den nachstchcndeu Sortiruugen
zunt Verkauf gestellt:

1. Sorte: Gesiebte Nust-Kokes zum Preise
von Mk. 2.70,.

2. Sorte: Gegabelte Ltütk-Kokes zum Preise
von Mk. 240,

3. Sorte: Gesiebte Klein-Kokes zum Preise
von Mk. 2.50,

für je 100 Kg. ab Gassabrik.
Stuf LÜnnsch der Abnehmer werden die

Kokes nach den Hänsern und Lagcrplützcu gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 Kg. uachstebcude Vergütiin» zu leifteu: in der
ersten Zone Mk. 1.— iit der zweiten Zone Mark
1.25, in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Kokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen als auch ohne PreiSaufschlag in Säcken
bezogen iverden, in welch' letzterem Falle die Koke»
bi« auf die Lagerplätze befördert werden, vornus-
geietzt, daß diele Lagervlätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Lcstcllitngen lverden in keinem Falle ans der
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus¬
schließlich in dem Verwaltungsgebäude
Marktstraste 16, Zimmer No. 1» , Vor- u.
NachnnttagS lvührcud der üblichen Dteitststunden
gegen Vaarzahlnng entgegengenommen, woselbst
auch jede Weiler gewünschte Auskuust, msbesonderc
auch über Vorrath und Zeit der Liescrung er-
tgcilt wird. *

Wiesbaden, den8. Dezember 1900.
Der Direcror

der städt. Wasser-, Gar- und Elektr.-Werkc.
Mnchall.

Bekanntmachung.
Freitag , deu 15. März d. I .,

Vormittags 19 Uhr, werden in den
Dotzheimer Gemeindewaidungeil nachstehende
Holzsortimente versteigert und zwar in den
Districlen Hiittenhag , Unterer und
Oberer Weisenberg und Untere
Trifft:

23 Stuck Eichen-Stämme,
5 „ „ -Stangen I . Classe,

22 „ WeichholzstangenI . Classe,
^ n n II - ii
1 Bnchenstamm,

54 Stück NadelholzstangenI . Classe,
45 „ „ II . „
5 m„ „ III . „6 Nmtr. Eichen-Scheitholz,

-Knüppel,
92 tr Buchenscheilholz,
73 tf Bnchenknüppel,
6 tt Weichholzknüppcl,

31 V Nadeiholzknüppel,
275 Stück Eichenwellen,

7475 H Buchenwellen,
625 If Ausbuschwellen,
250 tt Nadelholzwellen,
600 tt Weichholzivellen.

Credit wird aus Verlange» bis 1. Sept.
d. I . gewährt.

Zusammenkunft im District Hütten-
hag bei No . 448 . F 283

Dotzheim, den9. März 1901.
Der Bürgermeister.

I . V.:
Rausch,

Beigeordneter.

Ans?chrerben.
Für die Heil - und Pflegeanstalt

Eichberg im Rheingan sollen für die
Zeit vom 1. April 1901 bis dahin 1902
ca. Klgr . Nusskohlen im
Submisstonswege vergeben werden.

Liefernngsangebote sind unter Angabe der
Preise pro 100 Klgr. frei Anstalt Eichberg
bis spätestens zum 18 . d. M . ein¬
schließlich portofrei und mit entsprechender
Aufschrift versehen hier einzureichen.

Die Lieferungsbedingungen liegen auf dem
hiesigen Kaffenbürcau zur Einsicht offen, wo¬
selbst dieselben auch gegen Einsendung von
50 Pf. Schreibgebühr abschriftlich bezogen
werden können. F234

Eichberg, den9. März 1901.
Die Direktion.

Vorto -Tnve lRr da » Deutsche Deich
und im Verkehre mit Oesterreich-

Ungarn.
Briefe a) Ortsverkehr*) frankirt bis 250g 5 Pf.,

ttnfrankirt 10 Pf., b) übriges Rcichr-Postgebiet,
Bayern, Württembergu.Oesterreich-Ungatn fran¬
kirt bis 20g 10 Pf., über 2Ug bi» 250g 20 Pf.,
linfrauf.bis 20g 20 Pf., über 20gbi»250g30Pf.

Postkarten a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf., un»
frankirt4 Pf., mit Antwort 4 Pf., b) übrige»
lltcichS-Postaebiet, Bayer», Würltembera und
Ocstencich-Ungarn einfache5 Pf., unfraukirt
10 Pf., mit Antwort 10 Pf. '

Drucksachen a) Ortsverkehr*) bis 50g 2 Pf.,
über 50- 100g 3 Pf., über 100- 250g 6 Pst,
üb-r250—600g 10 Pst, über 500gbi«1kg 15 Pf.,
b) übriges Reichs-Postgedict, Bayern, Württem¬
bergu. Oestcrreich-Uilgarn bis 50 g 8 Pf., über
50—100g 6 Pf., über 100- 250g 10 Pf., übet
250- 500g 20 Pf., über 500g h» 1 kg 30 Pf.

Maarrnprollen o)Ortsverkehr*)bi»250g5Pf.,
über 250 bis 350g 10 Pf., b) übriges Reichs-
Postgebiet, Bayern, Württembergu. Oesterreich-

U »garn bis 250g 10 Pst. über250- 350g 20 Pf.
Sefchäftspapiere a) Ortsverkehr*) bi» 250g
5 Ps., über 250 bis 500g 10 Pf., über 500g bi»
1 kg 15 Pf., b) übriges Reichr-Poftgebiet, Bayern
und Württemberginach Oesterreich-Nngarn nicht
zuläisig) bis 250g 10 Pf., über 250—600g
20 Pf., über 520g bis 1kg 30 Pf. Znsammen-
packen von Druckiacheu, Waarenprodeu und
Geschäfispapieren zulässig bis zum Gewicht von
1 kg. Taxe wie für OlesthäftSpaviere. (Nach
Oesterreich-Ungar» n»r bis 350g zulässig. Taxe
wie für Waarenproben.)

Ginsetirribgebühr 20 Pf., Riistlscheiirgebül»»
20 Pf.

Postanwrisuttgen bis 5 Mk. 10 Pf., über5 bi»
100 Wll.  20 Pst, Über 100—20031!k. 30 Pst, über
200- 400 Mk. 40 Pf., über 400- 600 Mk. 50Pf,
über 600- 800 Mk. 60 Pf.

Für Uachnatzmesendrrnarn kommen»cbm dem
Porto für die betr. Scudung im inneren deutsche»
Verkehr folgende Gebühre» zur Erhebung: 1) Vor»
zeigegebühr von 10 Pf. 2) Die Gebührcu für Uedcr-
mittelting des eiugezog. Betrages an den Absender.
Meistberrage. Nach». 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packetporto, außerdem eine Nachnahmegebühr
vo» 1 Pf. pro Mk, mindestens 10 Pst
(iu' gcogr. )

Packele
im Gewichte

Reift»

JSo über" 10-20 über20-50 über
50-100•

K§
«s

ZZ

Z L Z. 2 L . 3 AA 3,1J 3 - 6
b.5 kg einfchl.!25 ^
f.ieb. weit, ltgll5 „
Mertlrscuduns »«

50 ^ii50H
10 ., |S0 „
. Bersichen

50 H 50 7̂
30 „ |4(* „
ngSgcbühr

60
50 ..
iür je

300 Mk. 5 Pst, ntindestcii» aber 10 Pst, außer¬
dem Packetporto wie vorstehend, bei Briefen bis
zur Entfernung von 10 geographische» Meilen
20 Pf., auf größere Eiitfernungen 10 Pf. Porto.

EitbefteUnng für Briefe, Postkarten, Drucksachen
rc. 26  Pf . für Packele bis 5 Kilo 40 Ps.

PoÜanftriige (bis 800 Mark) 30 Pf. Bei lieber«
setiduug der eiugezogenen Beträge kommt die Post-
anweisüngsgeblihr noch in Abzug.

Nach den übrigen zum Ulrllpostvtrrin gehören¬
den Ländern beträgt das Porto:

gvitft f für je 15 g (ohne
Meistgcwichl).

frankirt 20 Pf.
unfrankirt 40 Pf. .

Postkarten (einfache) 10 Pf.,unfrankirt 20 Pst.,mit
Antwort 20 Pf.

Druckrlachen, Geschäftspapiere » Maaren»
proben 5 Pst. für je 50 g, mitidestens jedoch
für Gefchäflsvapiere 20 Pst, für Waacenproden
10 Pf. Meistgcwtcht der Drucksachenu. Geschäfts¬
papiere2 kg, der Waarenproben 350 g.

Gtnschretbsed . 20Pf.; Nückscheingeb. 20Pst
Packrtr bis zu5kg nach Dänemark,Belgien,Nieder¬

lande, Schweiz, Frankreich 80 Pf., Jialien 1Mk,
40 Pf. Packele bis zum Gewicht von3kg nach
Spanien1Mk. 40 Pf., nach Portugal1Mk.80 Pf.

*) Die Taxen für den Ortsverkehr gelten auch
für den Veckchr mit folgenden Nachbarortenr
Biebrich, Bierstadt, Dotzheim, Hcßloch, Kloppeiilgim,
Naurod. Nambach und Sonnenbera.

Trlespamm -Gsvühreu.
Worttaxe innerhalb Detüfchlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarnü Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Numänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
n. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tmtis. Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze-
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Rutitelien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Malta u.Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbctrag
für ein gewöhnliches Telegramnt im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50 Ps. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Sladttelrgiainme beträgt
die Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom3. bis einfchl. 9. März.

Wt«»badtn , den9. März 1901.

_ . I. Antchimarltt.
vafer . . . . . p . 100
Stroh ; . . . . „ 100 „
Heu . . . . . . „ 100 .

Ochsen: i ' § iia?illi" " ' p. 50 K.

Höchst.Preis. Wirte.P«i». Höchst.Preis.
Wiebr.
Preis.

«iedr.
Preis. Höchst.PrctS.

Nirtr.
Preis.

?4
Jt
90 *

14
-Ä

60 Gurken. . p. St.
4 *

Eine Gans.
§ er V. Mell« .

Ochsenfleii'ch: von der Keulep. K. 152 mi 4
44660 5 40 —— Eine Ente. _ — —— Banchsteisch. ff ff 136 i 289— 780 Grüne Erbsen . . . —— —— Eine Taube. —70 —50 Kuh- oder Rindfleisch. . tt tt 136 l 32

Wirsing. n — 30 —25 Ein Hahn. 2 140 Schweinefleisch0 . . . . ff ff 150 i 40
70— 68 Weißkraut . . . . . —18 —16 Ein Huhn. 2 50 180 Kalbfleisch. 160 i 40

IL „ . . 50 .
Kühe: I. Qualität . p. 50 „

64— 62_ Weißkraut . . . . —— —— Ein Hase . —— —— Hammelfleisch. ff f 140 i 20
64— 60_ Rothkrant . . . . . . p. K. —20 —18 Aal . p. K. 3 60 820 Schafflcisch. ff ff 1— i —

II. „ , , 50 „ 53_ 56 Gelbe Rüben . . . —12 —10 -Öcĉi » » • • • • • • itu
Backfische. . „

2 80 160 Dörrfleisch. 180 i 60
Schweine . . . . . . p . „
Kälber ' / s ' 7 l
Hammel . i . „

116 110 Weiß- Llüben . . . _ _ n n — 12 —10 —70 —60 Solberfleisch. ff ff 140 i 40
150 1 Kohlrabi, obercrd. . — 30 25

IV. Arod und Mehl.
Schinken. (. ff ff 2 — i 84

140 132 Kohlrabi. - n — 10 — 8 Speck(geräuchert) . . . . ff ff 184 i 80
Ht. Mctnakie«. Grün-Kohl . . . . . . n — 30 — 25 Schwarzbrod: Langbrodp. 0,- K. — 16 — 13 Schweineschmalz. . . . .. .. 160 i 40

Sulitc . . . . . . -p . K. 230 2 — Römisch-Kohl . . . — — — L. — 52 — 42 Skicreufett. ff ff 1 — — 80
Eier ... . . . . . P. 25 St.
Handkase . . , . „ 100„
Fabrikkäse' . ; - ; 100"
Eßkarwfseln ( : , p. 100 #.

225 170 Petersilien . . . .
Borre. : ' p.' St.

2— 2— Rundbrod„ 0,5 K.
,, .. L.

—14 —13
40 Schwartenmageu: frisch. .

geräuchert
„ „ 2— i

l
6C
8C8 7 6 3 45 2

650 3— Sellerie. —20 — 5 Weißbrod: a. 1 Wasserweck. . — 3 — 3 Bratwurst. ff " i 80 l 6t
650 550 Preißelbcereu . . . —— —— b. 1 Milchbröüchen.— 3 — 3 Flcischwurst. ff fr i 60 i 4k

Kartoffeln . . ; . . p. K. — 8 — 7 Trauben. . . n — — — — Weizenmehl: Ro. 0 . p. 100 K. 30 50 29— Leber- it. Blutwurst: frisch. ff ff
—96 —96

Zwiebeln.
Zwiebeln. . * ; . . p . 50

— 14 — 12 Acpfel . . n n — 80 — 24 .. I . 100 „ 27 50 26— geräuchert. if ff 2 1 180
450 4 _ Birnen. i — 80 — 20 „ II . „ 100 „ 26 50 24 50

Blumenkohl j jj v . p. St. — 80 — 80 Zwetschen . . . . ■ ‘ an — — — Roggenmehlr No. 0 . p. 100 25 50 25— ' '

Kopfsalat . . . . . — 16 —14 Kastanien . . . . —40 —36 M I • II 100 „ 23 50 21 50 1
Städt . Aceife-Amt.

Rstatitmrpreffeadruck de» L. Schellenderg 'schenH»s-B»chdrmkecri in Alettaden.
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